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Bei Erstattungen gemäß den Punkten 3.2., 3.4. und 3.5. müssen die Originalbelege
eingereicht werden.
Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Geltungsdauer der Fahr-
karte geltend gemacht werden.

10.3 Wahl der Art einer Erstattung/Entschädigung
Eine Auszahlung von Erstattungs- und Entschädigungsansprüchen erfolgt entspre-
chend dem Wunsch des Fahrgastes per Überweisung, als Gutschein oder in Bargeld.
Eine Barauszahlung ist nur bei stationären personalbedienten Verkaufsstellen der
an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderer mit einem voll-
ständig ausgefüllten und mit bestätigter Verspätung versehenen Fahrgastrechte-
Formular und Abgabe der Originalbelege möglich. Eine Verspätungsentschädigung
kann dort nur für Fälle gemäß den Punkten 6.2. und 6.3. erfolgen.

10.4 Auszahlung von Entschädigungsansprüchen
Bei Abgabe des vom Fahrgast ausgefüllten und mit Zangen- oder Stempelabdruck
der ausgebenden Stelle bestätigten Fahrgastrechte-Formulars und den dazugehöri-
gen Originalfahrkarten bei einer stationären personalbedienten Verkaufsstelle des
an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderers erhält der Fahr-
gast auf Wunsch den Entschädigungsbetrag ausgezahlt, soweit die Verkaufsstelle zur
technischen Abwicklung in der Lage ist und ausreichende Bargeldmittel vorhanden
sind. Ein vertraglicher Beförderer kann eine Auszahlung auch bei anderen Stellen als
eigenen Verkaufsstellen vorsehen. In den übrigen Fällen wird der Entschädigungs-
anspruch unter Beifügung des Fahrgastrechte-Formulars und der Fahrkarte bzw. einer
Fahrkartenkopie beim Servicecenter Fahrgastrechte bearbeitet.

10.5 Kundeneingaben
Kundeneingaben, Anregungen und Beschwerden allgemeiner Art zu diesen Fahr-
gastrechten sind an den jeweils betroffenen vertraglichen Beförderer zu richten. Er
bearbeitet und beantwortet die an ihn gerichteten und ihn selbst betreffenden Ein-
gaben.

§ 11 Schlichtung und nationale Durchsetzungsstellen
11.1 Schlichtung

Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunterneh-
men kann der Fahrgast eine geeignete Schlichtungsstelle anrufen. Streitigkeiten
liegen z.B. vor, wenn zuvor einer schriftlichen Beschwerde des Fahrgastes vom ver-
traglichen Beförderer nicht binnen eines Monats abgeholfen wurde.

11.2 Nationale Durchsetzungsstellen/Eisenbahnbundesamt
Den Eisenbahnaufsichtsbehörden nach § 5 Abs. 1 a AEG (Allgemeines Eisenbahnge-
setz) obliegt die Bearbeitung von Beschwerden über mutmaßliche Verstöße von Ei-
senbahnen, Reiseveranstaltern und „Fahrkartenverkäufern“ gegen die gesetzlich
normierten Fahrgastrechte. Beschwerden können auch an das Eisenbahn-Bundes-
amt gerichtet werden.
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Bedingungen zum Erwerb und zur Nutzung von Online-
Fahrkarten

§ 1 Erwerb
Der Erwerb von Online-Fahrkarten im marego-Tarif ist über das Internet möglich. Der 
Verkauf von Fahrkarten über das Internet unterliegt gesonderten Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen verkaufenden Unternehmens, die beim 
Kauf vom Kunden akzeptiert werden müssen. 

§ 2 Fahrkarten
(1) Über das Internet wird nur ein eingeschränktes Fahrkartensortiment zum Selbstaus-

drucken auf DIN A4 Papier oder als digitales Ticket zur Anzeige auf einem mobilen 
Endgerät angeboten. Die Fahrkarten sind nicht übertragbar. 

(2) Die ausgedruckte Fahrkarte ist nur in Verbindung mit dem amtlichen Lichtbild- 
ausweis oder gleichartigem Nachweis einer Bildungseinrichtung bzw. marego- 
Berechtigungskarte gültig, die bzw. der auf den Namen des Nutzers ausgestellt ist 
und beim Kauf der Online-Fahrkarte als Legitimationsnachweis angegeben wurde.

(3) Bei preislich rabattierten Fahrkarten mit der Bezeichnung „Kind“ kann vom Absatz 
2 abgewichen werden, wenn diese Fahrkarten in Begleitung von einer Person 
benutzt werden, die eine gültige Fahrkarte besitzt.

§ 3 Erstattung
Eine Erstattung von Beförderungsentgelt bei nicht oder nur teilweiser Nutzung ist ab-
weichend vom § 10 der Beförderungsbedingungen ausgeschlossen. Ansprüche gemäß 
Anlage 6 (Fahrgastrechte) bleiben davon unberührt. 

§ 4  Stornierung
Die Stornierung von Online-Fahrkarten ist ausgeschlossen.

Onlineshop
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Die Wahl einer Weiterreise zu einem späteren Zeitpunkt nach (II) und (IV) kann er-
folgen, wenn dem Fahrgast dadurch die zügige Weiterreise erleichtert wird, z.B. 
durch ein früheres Erreichen seiner Zielstation als bei einer Fortsetzung oder Wei-
terreise bei nächster Gelegenheit.

3.2 Nutzung eines alternativen Zuges und Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendun-
gen
Besitzt ein Fahrgast eine Fahrkarte, die ausschließlich in den Verkehrsmitteln des ma-
rego gilt und muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Fahrgast
aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des von ihm gewählten Zuges mindes-
tens 20 Minuten verspätet am Zielort seines Eisenbahnbeförderungsvertrages ankom-
men wird, kann er die Fahrt mit einem anderen Zug durchführen, in welchem der
marego-Tarif nicht gilt, sofern für diesen Zug keine Reservierungspflicht besteht und
dieser Zug keine Sonderfahrt durchführt. Soweit für den ersatzweise genutzten Zug
weitere Fahrkarten erworben werden müssen, kann der Fahrgast von dem Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, dessen ausgefallener oder verspäteter Zug die alternative
Nutzung eines anderen Zuges notwendig machte, den Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen verlangen.
Handelt es sich bei der Fahrkarte des verspäteten Fahrgastes um eine Fahrkarte mit
einem erheblich rabattierten Beförderungsentgelt, besteht der Anspruch auf die
Durchführung der Fahrt in einem alternativen Zug nicht.

Fahrkarten mit einem erheblich rabattierten Beförderungsentgelt sind:
(I) Minigruppen-Tageskarte,

(II) Gruppen-Tageskarten
(III) Kombi-Tickets.

3.3 Einschränkungen für die Nutzung eines alternativen Zuges
Fahrgäste, die gemäß Punkt 3.2. aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des
von ihm gemäß Beförderungsvertrag gewählten Zuges mit einem anderen Zug fah-
ren wollen, können von der Beförderung mit einem bestimmten anderen Zug aus-
geschlossen werden, wenn ansonsten eine erhebliche Störung des Betriebsablaufs
zu erwarten ist.

3.4 Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels
Fällt die vertragsgemäße Ankunftszeit in den Zeitraum zwischen 0:00  Uhr und
5:00 Uhr und muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Fahr-
gast aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des von ihm gemäß Eisenbahn-
beförderungsvertrag gewählten Zuges mindestens 60 Minuten verspätet am ver-
tragsgemäßen Zielort ankommen wird, kann der Fahrgast die Fahrt bis zu diesem
Zielort mit einem anderen Verkehrsmittel durchführen. Das Gleiche gilt, wenn es
sich um die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages handelt und der Fahrgast
aufgrund eines Ausfalls dieses Zuges den vertragsgemäßen Zielort ohne Nutzung
des alternativen Verkehrsmittels nicht mehr bis um 24.00 Uhr erreichen kann. Ste-
hen für die Weiterfahrt des Fahrgastes vom vertragsgemäßen Zielort bis zu seinem
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